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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Stadt und Kanton Zürich einigten sich auf eine Neuverteilung der Kulturkosten. Der
Kanton, welcher bisher 49% der Beiträge ans Opernhaus geleistet hat, übernimmt
dieses zu 100%, wird aber an die anderen grossen Kulturinstitute – Schauspielhaus,
Tonhalle und Kunsthaus – nichts mehr beisteuern (bisher 25%). Die Regelung wird dem
Kanton jährliche Mehrausgaben von rund 26 Mio Fr. bringen. Der neue
Subventionsvertrag kann frühestens auf Sommer 1994 in Kraft treten, da zuvor noch das
kantonale Kulturförderungsgesetz in einer Volksabstimmung abgeändert werden muss. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer
Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren
Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI

In Zürich konnte die Entflechtung der kulturellen Aufgaben zwischen Stadt und
Kanton erfolgreich abgeschlossen werden. Im September nahmen die Stimmbürger des
Kantons mit rund 75% Ja-Stimmen zwei Vorlagen an, die den Kauf des Opernhauses und
die alleinige Finanzierung dieser Institution durch den Kanton ermöglichen. Im
Gegenzug wird die Stadt den Betriebskredit der drei anderen grossen Kulturinstitute
(Schauspielhaus, Tonhalle und Kunsthaus) ohne Kantonssubventionen berappen.
Erhalten bleiben der Stadt aber die Beiträge der Gemeinden aus dem
Steuerkraftausgleich. 

Auch die Stadt Bern soll durch eine Revision des kantonalen Kulturförderungsgesetzes
von ihrer Zentrumsfunktion entlastet werden. Der Regierungsrat unterbreitete dem
Grossen Rat entsprechende Änderungsanträge, durch die insbesondere die
Agglomerationsgemeinden stärker eingebunden würden. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.09.1994
MARIANNE BENTELI

Kontroversen um geraubte Kunstgegenstände fanden aber nicht nur zwischen der
Schweiz und dem Ausland statt, sondern auch unter Schweizer Kantonen. Vor allem der
Kanton St. Gallen, ehemaliges Untertanengebiet der Eidgenossen, verlangte lautstark die
Rückgabe von Kulturgütern, welche ihm zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert
entwendet worden waren. Der Zürcher Regierungsrat als Hauptakteur in dieser
Angelegenheit weigerte sich, auf diese Rückforderungen einzutreten, worauf St. Gallen
rechtliche Schritte erwog. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.01.1997
MARIANNE BENTELI
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Was vor zwei Jahren als kulturhistorisches Geplänkel anfing, eskalierte in der
Zwischenzeit zu einem ausgewachsenen Rechtshändel: der Kanton St. Gallen bekundete
seine Bereitschaft, notfalls bis vor Bundesgericht zu gehen, um die ihm im Zweiten
Villmergerkrieg von 1712 von den Berner und Zürcher Truppen entwendeten
Bibliotheksschätze zurück zu erhalten. Während Bern das Raubgut bereits 1719 wieder
nach St. Gallen überführt hat, lagern gewisse Objekte nach wie vor in Zürich, so etwa ein
einmaliger Erd- und Himmelsglobus, der um 1570 angefertigt wurde, und der heute als
Zürcher Leihgabe im Landesmuseum in Zürich ausgestellt ist. 5

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.1999
MARIANNE BENTELI

Der seit mehreren Jahren andauernde Streit zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich über die Rückgabe der im Zweiten Villmergerkrieg 1712 von Zürich erbeuteten
Kulturgüter konnte noch immer nicht beigelegt werden. Zürich stimmte zwar der
Schaffung einer interkantonalen Stiftung grundsätzlich zu, konnte aber die in diesen
Handel involvierten Institutionen (Zentralbibliothek, Landesmuseum, Staatsarchiv) nicht
dazu bewegen, in absehbarer Zeit die bei ihnen eingelagerten Kulturgüter
herauszurücken. St. Gallen war nicht mehr bereit, Zürich unbeschränkt Zeit zu
gewähren und drohte ultimativ, die Angelegenheit vor Bundesgericht zu ziehen. 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.10.2000
MARIANNE BENTELI

Der nun bereits seit Jahren andauernde Konflikt zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich über die Rückgabe der 1712 im Zweiten Villmergerkrieg von Zürich erbeuteten
Kulturgüter der Abtei St. Gallen ging in eine weitere Runde. Nach anfänglichem
Einlenken widersetzte sich der Kanton Zürich der Errichtung einer gemeinsamen
Kulturgüterstiftung, da die Eigentumsfrage nicht habe geklärt werden können.
Gewappnet mit einem rechtshistorischen sowie einem staats- und völkerrechtlichen
Gutachten beschloss die St. Galler Regierung daraufhin, beim Bundesgericht
staatsrechtliche Klage gegen den Kanton Zürich einzureichen. Sie betonte, es gehe ihr
nicht um eine Prestigefrage, sondern darum, eine einst zusammenhängende Sammlung
wieder zu komplettieren; schliesslich sei die St. Galler Stiftsbibliothek gerade wegen
ihrer Vollständigkeit als UNESCO-Weltkulturerbe bezeichnet worden.
Museumsfachleute erachteten diesen Händel als Präzedenzfall und verwiesen darauf,
dass der Entwurf für ein Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer ein
Rückforderungsrecht von maximal 30 Jahren vorsieht. 7

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 07.02.2001
MARIANNE BENTELI

Der seit Jahren dauernde Kulturgüterstreit zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich um die Rückgabe der im zweiten Villmergerkrieg (1712) von Zürich erbeuteten
Kunstgegenstände soll Sache des Bundesrates werden. Nachdem er eine Klage vor
Bundesgericht erwogen hatte, teilte der Kanton St. Gallen im September mit, er habe in
Bern um Vermittlung ersucht. Die Kantonsregierung erklärte ihren vorläufigen Verzicht
auf eine Klage mit der «freundeidgenössischen Verpflichtung, nach einer gütlichen
Einigung zu suchen», eine Haltung, die der Kanton Zürich begrüsste. Aufgrund einer
Bestimmung der neuen Bundesverfassung (Art. 44 Abs. 3) erklärte sich der Bundesrat
bereit, die beantragte Vermittlerrolle zu übernehmen. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.11.2002
MARIANNE BENTELI

Die Regierungen von Kanton und Stadt Zürich beschlossen, künftig viermal so viel Geld
wie bisher für die Filmförderung einzusetzen, nämlich rund CHF 9 Mio. pro Jahr. Mit
CHF 20 Mio. aus dem Fonds für gemeinnützige Zwecke, der mit den Gewinnen der
Interkantonalen Landeslotterie (Swisslos) geäufnet wird, wurde die Zürcher Filmstiftung
gegründet, welche die bisherige Filmförderungskommission ablöst. CHF 3 Mio. steuert
die Stadt Zürich bei, die ihre jährliche Filmförderungssubvention damit vervierfachte. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.10.2003
MARIANNE BENTELI

Der seit Jahren andauernde Streit zwischen den Kantonen  St. Gallen und Zürich um die
1712 in den Villmergerkriegen von den Zürcher Truppen aus der Stiftsbibliothek St.
Gallen entfernten Handschriften und astronomischen Geräte, die heute in der Zürcher
Zentralbibliothek aufbewahrt werden, trat in eine neue Phase. Im November fand in
Bern die erste Mediationssitzung unter Leitung des Bundesrates statt. Ermöglicht wird
diese erste Vermittlung des Bundes in einer Streitsache zwischen Kantonen durch Art.
44 Abs. 3 der neuen Bundesverfassung. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.11.2003
MARIANNE BENTELI
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Die Kulturinstitute mit überregionaler Ausstrahlung in Zürich und Luzern sollen von den
Nachbarkantonen eine finanzielle Abgeltung erhalten. Eine von Zürich, Luzern, Zug und
Schwyz erarbeitete Vereinbarung will dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen.
Einbezogen werden in Zürich das Opernhaus, die Tonhalle und das Schauspielhaus, in
Luzern das KKL, das Theater und das Sinfonieorchester. Diese Liste kann mit
Zustimmung der beteiligten Kantone abgeändert werden. Die Kantone zahlen die
Beiträge an die Standortkantone und nicht mehr, wie bisher der Kanton Zug, an
einzelne Institute. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im Streit zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen um Kulturgüter, die im Zweiten
Villmergerkrieg 1712 von Berner und Zürcher Truppen aus der Stiftsbibliothek St. Gallen
nach Zürich gebracht worden sind, wurde ein erster Schritt hin auf eine gütliche
Einigung getan. Unter Federführung des EDI vereinbarten die beteiligten Parteien ein
Verfahren zur Beilegung der Auseinandersetzung. Konkrete Lösungen sollen bis Ende
2005 vorliegen. Es ist das erste Mal, dass der Bund bei einer rechtlichen
Auseinandersetzung zwischen Kantonen als Vermittler tätig ist; er übernimmt allerdings
keine Entscheids- oder Schiedsfunktion. 12

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.08.2004
MARIANNE BENTELI

Die 2003 im Grundsatz beschlossene Zürcher Filmstiftung nahm im Berichtsjahr
wesentliche politische Hürden. Im Mai stimmte das Kantonsparlament dem Vorhaben
der Regierung zu, das Stiftungskapital von CHF 20 Mio. aus dem Fonds für
gemeinnützige Zwecke einzuschiessen, worauf auch der Gemeinderat der Stadt Zürich
die von der Exekutive beantragte Vervierfachung des jährlichen Filmkredits auf CHF 4
Mio. guthiess. Ende September nahm die Stimmbevölkerung der Stadt gegen die Nein-
Parolen der SVP und der FDP den Kredit mit 54% Ja an. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.09.2004
MARIANNE BENTELI

Im Sommer scheiterte eine in der Schweiz einmalige interkantonale Vereinbarung für
kulturelle Abgeltungen am Widerstand des Zuger Kantonsrats. Vorgesehen war, dass
Schwyz und Zug sich an den Defiziten der überregionalen Kulturzentren Zürichs
(Opernhaus, Schauspielhaus und Tonhalle) und Luzerns (Theater, Symphonieorchester
sowie Kultur- und Kongresszentrum) beteiligen. Vor sieben Jahren hatte Zug eine in den
Medien als vorbildlich gepriesene Pionierrolle gespielt, als es sich bereit erklärte,
freiwillig  CHF 1 Mio. für die Kulturhäuser in Luzern und Zürich zu zahlen. Diesen Betrag
will der Kanton weiterhin zur Verfügung stellen, ihn aber nicht, wie in der
Vereinbarung vorgesehen, erhöhen. Im November kündigten Uri, Nidwalden und
Obwalden an, sich am Lastenausgleich zu beteiligen. 14

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Kulturgüterstreit zwischen St. Gallen und Zürich konnte definitiv beigelegt
werden. Unter Vermittlung des Bundes wurde eine einvernehmliche Lösung für den auf
das Jahr 1712 zurückgehenden Streit gefunden. In der Ende März unterzeichnete
Vereinbarung anerkennt St. Gallen das Eigentum Zürichs an den Kulturgütern, die seit
dem 2. Villmerger Krieg im zürcherischen Besitz sind und heute in zürcherischen
Institutionen und im Schweizerischen Landesmuseums in Zürich ausgestellt sind. Zürich
akzeptiert seinerseits die Identitätsrelevanz dieser Kulturgüter für den Kanton St. Gallen
und überlässt ihm deshalb im Rahmen einer unentgeltlichen Leihe 35 wertvolle
Handschriften, die der Stiftung der Zürcher Zentralbibliothek gehören. Dieses
Leihverhältnis gilt auf unbestimmte Zeit. Zudem lässt Zürich auf eigene Kosten eine
originalgetreue Replik des 1712 beschlagnahmten Erd- und Himmelsglobus anfertigen
und schenkt diese St. Gallen. Schliesslich erhielt St. Gallen das Original des Globus für
eine Ausstellung von maximal vier Monaten ausgeliehen. 15

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.03.2006
MARIANNE BENTELI

Für eine jährliche finanzielle Unterstützung des Kulturangebotes der Kantone Zürich
und Luzern sprachen sich im Berichtsjahr die Kantone Uri, Zug und Aargau aus. Mit dem
Kanton Schwyz, welcher bereits im Vorjahr seine Teilnahme beschlossen hatte, kam
somit zum ersten Mal in der Schweiz eine interkantonale Vereinbarung zum
Kulturlastenausgleich zustande. Die vier Geberkantone werden die Kantone Zürich und
Luzern zukünftig mit insgesamt rund 10 Mio Fr. pro Jahr unterstützen. Der Kanton
Nidwalden, welcher die Vereinbarung nicht unterzeichnet hatte, beschloss einen
freiwilligen Beitrag von 3 Mio Fr. für den Zeitraum 2009-2011. Im Kanton Obwalden
wurde der Beitritt zum Kulturlastenausgleich mit einem jährlichen Beitrag von 500'000

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Fr. im Februar vom Volk abgelehnt. 16

Was im Umfeld der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZH, LU, SZ, ZG, UR) im
Vorjahr als umstrittener bildungspolitischer Entscheid des Kantons Luzern begonnen
hatte, setzte sich im Berichtsjahr mit kulturpolitischen Retaliationsmassnahmen aus
dem Kanton Schwyz fort. Auf die Aufkündigung des Konkordats über die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz durch Luzern reagierte der Schwyzer Kantonsrat gegen den
Willen des Regierungsrats mit dem Ausstieg aus dem interkantonalen
Kulturlastenausgleich, an dem sich auch die Kantone Zürich, Zug, Aargau, Uri sowie
Luzern – und freiwillig Nid- und Obwalden – beteiligen. Über den Kulturlastenausgleich
gelangen sogenannte Abgeltungszahlungen der umliegenden Kantone an bedeutende
Kulturinstitutionen Zürichs (Opernhaus, Tonhalle, Schauspielhaus) und Luzerns (Kultur-
und Kongresszentrum, Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorchester). Mit der Schwyzer
Kündigung entgehen dem Kanton Luzern rund 0,8 Mio. CHF, dem Kanton Zürich gegen
1,3 Mio. CHF. 17

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Im Jahr 2011 wendete der Kanton Zürich zusammen mit seinen Gemeinden und den
Beiträgen aus dem Lotteriefonds mit CHF 439,5 Mio. am meisten Geld zur Finanzierung
der Kultur auf, wie die neuesten Zahlen der jährlich vom BfS erscheinenden Statistik zu
den Kulturausgaben der Kantone und Gemeinden verdeutlicht. In Relation zur
Bevölkerungszahl ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Hier führt der Kanton Basel-Stadt
mit Pro-Kopf-Ausgaben von CHF 910 die Statistik klar an, gefolgt vom Kanton Genf mit
CHF 785. In den restlichen Kantonen überschreiten die Kulturausgaben pro Person die
400er-Marke nicht; das Schlusslicht Schwyz kommt auf einen Betrag von CHF 78 pro
Einwohner und Jahr. Die gewichtigen Differenzen erklärt sich Philipp Bischof, Leiter der
Basler Abteilung für Kultur, durch die überregionale Bedeutung der städtischen
Kulturhäuser. Schwyz hingegen setze eher auf die Finanzierung kleinerer Projekte, liess
der Kulturbeauftragte des Kantons, Franz-Xaver Risi verlauten: Für den Besuch
grösserer Institutionen könne die Kantonsbevölkerung nach Luzern oder Zürich
ausweichen. Schwyz unterstützt bedeutende Kulturinstitutionen in Zürich und Luzern
nach wie vor finanziell. Im Vorjahr hatte sich der Kantonsrat aufgrund in der
Zwischenzeit erzielter Verhandlungsergebnisse doch dazu entschieden, die
Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler
Kulturreinrichtungen nicht aufzukündigen - dies entgegen seinem 2011 gefassten
Entschluss. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.04.2014
MARLÈNE GERBER

Ende Mai eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019,
welche die Finanzierung der Kulturförderung des Bundes für die anstehende
Beitragsperiode regeln soll. Bis zum Ablauf der Frist gingen 339 Stellungnahmen ein.
Während die  zukünftigen Herausforderungen und die zentralen Handlungsfelder auf
wenig Widerstand stiessen, äusserten die Kantone mit Ausnahme des Kantons Genf auf
föderalen Aspekten beruhende Bedenken gegenüber dem eingeführten Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik", begrüssten aber im Grunde die verstärkten
Kooperationsbestrebungen zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Auch die FDP
und die SVP sahen die Kompetenzen der Kantone gefährdet. Die grosse Mehrheit der
eingegangenen Stellungnahmen zeigte sich mit der Höhe der einzusetzenden Mittel, die
im Vergleich zur Vorperiode eine Erhöhung um 3,4% bedeuten würden, zufrieden.
Demgegenüber wollte die FDP die Mittel auf dem Niveau der Kulturbotschaft 2012-2015
belassen, Economiesuisse und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangten,
die Erhöhung auf 2,6%, resp. 3% zu beschränken, und die SVP plädierte gar für eine
Kürzung der Mittel. Auf der anderen Seite des Spektrums verlangten SP und Grüne
sowie 24 Kantone, der Schweizerische Video-Verband (SVV) und weitere
Kulturverbände eine Aufstockung der Beiträge in einzelnen Förderbereichen. Auf
grosse Vorbehalte oder gar Ablehnung stiess bei der Mehrheit der stellungnehmenden
Kantone das Vorhaben des Bundes, Werke der Bundeskunstsammlung sowie der
Gottfried-Keller-Stiftung in einer "Virtuellen Nationalgalerie" zu veröffentlichen.
Während die Kantone Waadt und Wallis sich daran störten, dass die virtuelle Plattform
nur Werken der Bundeskunstsammlung offen stehen sollte, würden es zahlreiche
weitere Kantone - darunter insbesondere die Innerschweiz - vorziehen, wenn man die
Werke in einem physischen Museum betrachten könnte. Der Kanton Zürich lehnte das
Vorhaben unter anderem aus dem Grund ab, dass die beiden Kunstsammlungen
grössere Lücken aufweisen würden. Betreffend verstärkter Förderung der
musikalischen Bildung, die Volk und Stände im September 2012 mit Annahme des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.05.2014
MARLÈNE GERBER
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Bundesbeschlusses über die Jugendmusikförderung gefordert hatten, gingen die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen vielen gewichtigen Vernehmlassern zu wenig
weit. Neben verschiedenen Verbänden forderten auch Grüne, SP, GLP und CVP ein
separates Rahmengesetz für die musikalische Bildung. Auf der anderen Seite
erachteten ebenso viele Vernehmlasser die im Entwurf zur Kulturbotschaft enthaltenen
Bestimmungen diesbezüglich als zu weitgehend und zu konkret. 19

Zum ersten Mal seit 2012 wurde die «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz»,
welche die Grundlage und Voraussetzung für die Nominierung als immaterielles
Kulturerbe der UNESCO bildet, im Sommer 2017 aktualisiert. Die Liste wurde von 165
auf 199 Einträge erweitert, wobei der Schwerpunkt für die 34 neuen Einträge auf die
lebendigen Traditionen in den Städten gelegt wurde. Die Inventarisierung erfolgte
neuerlich durch die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen mit fachlicher
Unterstützung der Hochschule Luzern. Die rund 90 von den Kantonen eingereichten
Vorschläge für die nationale Liste wurden von einer Steuergruppe – bestehend aus
Bundes-, Kantons- und Städtevertretungen, der schweizerischen UNESCO-Kommission,
Pro Helvetia sowie wissenschaftlichen Fachpersonen – diskutiert, bevor diese daraus
eine Auswahl traf. Neu befinden sich in der Liste u.a. das Aareschwimmen in Bern, die
Appenzeller Holzschnitzerei, die Badenfahrt, Sculptures et constructions en neige à La
Chaux-de-Fonds oder die Zürcher Technokultur. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.2017
MELIKE GÖKCE

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die eskalierenden Spannungen im Bistum Chur veranlassten den Bundesrat nach
Rücksprache mit den betroffenen Kantonsregierungen gegen Ende Jahr erstmals, in
dieser Angelegenheit offiziell in Rom vorstellig zu werden. Der Sonderbotschafter
beim Vatikan übermittelte dem Papst eine Botschaft, in welcher die Landesregierung
der Sorge der sieben Bistumskantone (Graubünden, Glarus, Zürich, Uri, Schwyz, Ob-
und Nidwalden) Ausdruck verlieh. Der Bundesrat bezog in der Intervention selber aber
keine Stellung, da er die Affäre Haas nach wie vor als innerkirchliche Angelegenheit
betrachtet. 21

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 05.12.1992
MARIANNE BENTELI

Im Kanton Zürich wurde eine Volksinitiative auf Trennung von Kirche und Staat
eingereicht. Offiziell wurde dabei der Grundsatz der Rechtsgleichheit angesprochen,
gegen welchen der Staat, nach Ansicht der Initianten, durch die finanzielle Bevorzugung
einzelner Religionsgemeinschaften verstösst. Dem rechtsbürgerlichen Initiativkomitee
wurde allerdings unterstellt, dass es ihm in erster Linie darum gehe, die Kirchen über
eine Schmälerung ihrer materiellen Basis politisch mundtot zu machen, da die
engagierten Stellungnahmen kirchlicher Kreise zu Zeitfragen vielen bürgerlichen
Kritikern schon lange ein Dorn im Auge seien. Die Kantonsregierung und die
Landeskirchen sprachen sich gegen die Initiative aus. Gewissermassen als
Gegengewicht zur Volksinitiative verlangte eine parlamentarische Initiative aus CVP-
Kreisen, dass neben den drei Landeskirchen auch weiteren Religionsgemeinschaften
die Möglichkeit einer öffentlichrechtlichen Anerkennung zu gewähren sei. 22

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.09.1993
MARIANNE BENTELI

Der Regierungsrat des Kantons Zürich beantragte dem Kantonsrat, die vor Jahresfrist
eingereichte Volksinitiative zur Trennung von Kirche und Staat ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung zu empfehlen. Zuvor hatten sich schon die katholische Zentralkonferenz
und die protestantische Synode dezidiert gegen die Initiative ausgesprochen. Im Kanton
Aargau lehnten Regierung und Kirchen eine analoge Motion der SD ebenfalls ab. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.08.1994
MARIANNE BENTELI

Nach 1977 und 1980 lehnten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich zum dritten Mal
eine Vorlage zur Trennung von Kirche und Staat deutlich ab. Die ursprünglich aus SVP-
Kreisen lancierte Initiative wurde im Abstimmungskampf nur noch von der FPS sowie
Einzelpersonen aus dem rechtsbürgerlichen und freikirchlichen Umfeld unterstützt. Mit
dem Volksentscheid behalten die evangelisch-reformierte, die römisch-katholische
und die christkatholische Landeskirche, denen rund 90% der Kantonsbevölkerung
angehören, unter anderem das Besteuerungsrecht und damit Einkünfte von rund CHF
360 Mio. pro Jahr. 24
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Das Bundesgericht verneinte einen Anspruch von ausserchristlichen
Glaubensgemeinschaften auf Begräbnismöglichkeiten im öffentlichen Raum, wenn
deren Riten den Bestattungsverordnungen in der Schweiz widersprechen, befand aber,
dass man insbesondere den Musulmanen die Möglichkeit geben sollte, eigene Friedhöfe
zu eröffnen. Dieses Urteil bewog die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, den
Wunsch der Muslime nach separaten Grabfeldern auf öffentlichen Friedhöfen endgültig
abschlägig zu beantworten. Anders verhielt sich die Stadt Bern, welche den Moslems ab
2000 auf einem der städtischen Friedhöfe ein eigenes Gräberfeld zur Verfügung stellen
wird, in welchem die Gläubigen des Islam zwar nicht vollumfänglich nach den Ritualen
ihrer Religion, aber dennoch nach deren wichtigsten Regeln (Ausrichtung auf Mekka,
möglichst lange – wenn auch nicht ewige – Grabesruhe) bestattet werden können. Nach
wie vor keine Lösung ist für die Hindus abzusehen, welche die Asche ihrer
Verstorbenen nach den Gesetzen ihres Glaubens einem fliessenden Gewässer
übergeben sollten, was ihnen vom Schweizer Gewässerschutz her verboten ist. 25

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.11.1999
MARIANNE BENTELI

Anders als im Vorjahr Basel-Stadt, erreichte die Stadt Zürich im Kampf gegen die als
unlauter eingestuften Werbemethoden von «Scientology» vor Bundesgericht nur einen
Teilerfolg. Im Gegensatz zum Basler Fall, wo sich die Scientologen auf die
Religionsfreiheit berufen hatten, machten sie nun die Gewerbefreiheit geltend, um
weiterhin in der Öffentlichkeit Propagandamaterial für ihre Kurse verteilen zu dürfen.
Die Lausanner Richter befanden, Zürich könne die Verteilung von Werbeprospekten
zwar gewissen Bedingungen unterstellen, nicht aber generell verbieten. Im Gegensatz zu
Deutschland und Frankreich, wo die Aktivitäten von «Scientology» wegen
nachweislicher Unterwanderung von Behörden und Gesellschaft seit mehreren Jahren
vom Staatsschutz eng überwacht werden, kam das Bundesamt für Polizei zum zweiten
Mal nach 1998 zum Schluss, es dränge sich keine besondere Beobachtung im Hinblick
auf die innere Sicherheit des Staates auf.
Überraschend erteilte der Zürcher Bildungsrat der Scientology-Privatschule Ziel
(Zentrum für individuelles und effektives Lernen) eine generelle Bewilligung zum Führen
einer Schule für Kinder und Jugendliche, obgleich das Bundesgericht 1997 die aus
Scientologen zusammengesetzte Trägerschaft als nicht vertrauenswürdig bezeichnet
hatte. 26

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.12.2000
MARIANNE BENTELI

Die Regierung des Kantons Zürich änderte die Bestattungsverordnung und schuf damit
für die Gemeinden die Möglichkeit, separate Gräberfelder für Angehörige
ausserchristlicher Glaubensgemeinschaften einzurichten. Sie kam damit einem
Wunsch strenggläubiger Muslime nach, die eine gemeinsame Bestattung mit
Angehörigen anderer Religionen ablehnen. In einer gemeinsamen Medienmitteilung
befürworteten der Evangelisch-Reformierte Kirchenrat und die Römisch-Katholische
Zentralkommission diese Liberalisierung als wichtigen Beitrag für das friedliche
Nebeneinander der verschiedenen Religionen und Kulturen. In Basel setzten die
Landeskirchen je einen Muslimbeauftragten ein, um die gegenseitige Verständigung zu
fördern und in Genf beschloss der Kantonsrat, ein entsprechendes Integrationsbüro
einzurichten. 27

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.07.2001
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich unternahm den Versuch, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat
im Sinn einer Entflechtung und einer Anerkennung zusätzlicher
Glaubensgemeinschaften grundsätzlich neu zu regeln. Diese Vorlage war im Kampf
gegen die letzte Volksinitiative zur Trennung von Kirche und Staat in Aussicht gestellt
worden, die 1995 mit zwei Drittel Nein-Stimmen verworfen worden war. Zentraler
Streitpunkt in den Debatten war die staatliche Anerkennung ausserchristlicher
Religionsgemeinschaftensowie die (eng damit zusammenhängende) Autonomie aller
anerkannter Gruppen, auch ausländischen Mitgliedern das Stimm- und Wahlrecht
zuzubilligen. Die Hürden für die Anerkennung neuer Glaubensgemeinschaften wären
hoch gelegen: 30 Jahre Wirken in der Schweiz, mehr als 3000 Mitglieder im Kanton
Zürich, Anerkennung der Grundwerte der Schweizer Rechtsordnung, Bejahen des
Religionsfriedens, Pflege einer inneren Demokratie und Offenlegung der Finanzen,
weshalb eine baldige Anerkennung des Islam wohl kaum in Frage gekommen wäre. Für
die Anerkennung weiterer religiöser Gemeinschaften votierten im Kantonsrat SP,
Grüne, CVP und eine Mehrheit der FDP; die SVP und eine Mehrheit der EVP stellten sich
wegen einer möglichen Offizialisierung des Islam dagegen. Dem Souverän wurden drei
zusammenhängende Vorlagen unterbreitet: eine Verfassungsänderung (Grundsatz der
Anerkennung weiterer Glaubengemeinschaften und Ausländerstimmrecht) sowie zwei

KANTONALE POLITIK
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Gesetzesrevisionen (Verhältnis zwischen dem Kanton und den bereits anerkannten
Kirchen sowie Verfahren der Anerkennung neuer Religionsgemeinschaften). EVP, EDU
und vor allem SVP bekämpften die Vorlage auch im Abstimmungskampf mit dem Slogan
«Kein Geld für Koranschulen» aufs heftigste. Unterstützung erhielten sie von einem Teil
der FDP, der eine völlige Trennung von Kirche und Staat anstrebt. Vor diesem
Hintergrund hatten die Vorlagen keine Chance an der Urne: Die Verfassungsänderung
scheiterte mit 55 Prozent Nein-Stimmen, das Kirchengesetz mit knapp 54 Prozent und
das Anerkennungsgesetz mit 64 Prozent. 28

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 29

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
MARLÈNE GERBER

Die Kirchensteuer für juristische Personen gelangte auch im Berichtsjahr auf die
politische Agenda einzelner Kantone. In den Kantonen Graubünden und Zürich stehen
Abstimmungen zu Volksinitiativen bevor, welche die Aufhebung dieser Steuer fordern.
Darüber hinaus gab die Staatskanzlei des katholisch geprägten Kantons Nidwalden im
Juni des Berichtsjahrs das Zustandekommen eines ähnlich lautenden Volksanliegens
bekannt. Ende Jahr zogen die Initianten ihr Anliegen jedoch wieder zurück, mit der
Begründung, im Moment könne im Kanton keine Mehrheit für das Begehren gefunden
werden. 30
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Sowohl das Bündner wie auch das Zürcher Stimmvolk äusserten sich im Berichtsjahr zur
Frage, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft werden soll. Dabei
zeigte sich in beiden Kantonen ein auffallend ähnliches Bild der beiden vom
Jungfreisinn lancierten Volksinitiativen: Der städtische Kanton Zürich schmetterte das
Anliegen im Mai mit 71,8% Nein-Stimmen annähernd so deutlich ab wie das ländlich
geprägte Graubünden an der Februarabstimmung mit 73,6%. Parallelen zeigten sich
anfänglich ebenfalls bezüglich Unterstützung durch die Mutterparteien. Entgegen einem
früher gefassten Beschluss stellte sich die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat gegen
das Anliegen ihrer Jungpartei. Mit 59 zu 49 Stimmen beschloss die Zürcher FDP
schliesslich an ihrer Delegiertenversammlung nach emotionaler Diskussion die Ja-
Parole. Die Bündner FDP äusserte sich an ihrer Delegiertenversammlung hingegen mit
ähnlichem Stimmverhältnis ablehnend zur Volksinitiative. Sowohl Bündner wie auch
Zürcher Wirtschaftsverbände lehnten das Volksanliegen klar ab. Gemäss der Zürcher
Handelskammer und des Bündner Gewerbeverbands zahlt ein Grossteil der kleinen
Betriebe keine Kirchensteuer, womit die Initiative in erster Linie Grossunternehmen
entlasten würde. Darüber hinaus anerkenne man durchaus die Leistungen der Kirche
für das Gemeinwesen. Im Kanton Zürich zahlte das Gewerbe 2012 über CHF 100 Mio.
Kirchensteuern an die beiden grossen Zürcher Landeskirchen, womit diese 40% ihrer
Ausgaben für gesamtgesellschaftliche Leistungen finanzierten. Unter diese nicht-
kultischen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales fallen auch die
Auslagen für die Instandhaltung von Kirchen, Pfarrhäusern und Kirchgemeindehäusern.
Detaillierte Angaben zu den Auslagen nach Posten wurden während des
Abstimmungskampfes nicht bekannt. Nicht eingerechnet in die Auslagen der Kirchen ist
hingegen die Freiwilligenarbeit. Gemäss Angaben im Abstimmungsbüchlein summiert
sich diese allein für die evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Zürich auf rund 1 Mio.
Stunden jährlich. 31

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.02.2014
MARLÈNE GERBER

Auch 2015 stand Bischof Vitus Huonder aufgrund seiner kirchlich-religiös geprägten
Überzeugungen im Fokus der Medien. So verschaffte ihm die Rezitation aus dem
Levitikus (3. Buch Mose), welche er im Rahmen des Forums "Freude am Glauben" am 31.
Juli 2015 im deutschen Fulda wiedergegeben hatte, ungewollte – und in diesem Masse
wahrscheinlich auch nicht erwartete – negative Aufmerksamkeit. Wie diverse Medien
berichteten, darunter beispielsweise auch die NZZ (04.08.15), war der Stein des
Anstosses folgendes Zitat: "Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau
schläft, dann haben sie eine Greueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft.
Ihr Blut soll auf sie kommen." Der eigentliche Eklat in dieser Angelegenheit ergab sich
aber aus der anschliessenden Erläuterung Huonders, dass diese Zitation genüge, um
"der Frage der Homosexualität aus der Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben".
Nebst solch verbalen Entgleisungen brachte der Bischof seine erzkonservativen
Ansichten auch insbesondere durch Aussagen zur Geltung, welche seine ablehnende
Haltung gegenüber alternativen Lebensformen – also nicht dem traditionell
katholischen Bild der Ehe und Familie entsprechenden Lebensformen – aufzeigten.
Unter anderem hob er die sexuelle Beziehung zweier Menschen aus dem privaten Raum
heraus, da diese zur Glaubensbekundung gehöre und nicht etwa für die persönliche
Unterhaltung da sei. 
Huonders Äusserungen lösten weit über die Bevölkerung hinaus grosses Entsetzen aus.
So reichte, nebst Privatpersonen aus dem Raum St. Gallen, der Dachverband der
schwulen Männer in der Schweiz (Pink Cross) eine Strafanzeige wegen homophober
Äusserungen ein, welche den Bischof für die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen
und Gewalttätigkeit belangen sollte. Bastian Baumann, Geschäftsführer von Pink Cross,
sah in Huonders Aussage sogar einen Aufruf zur Wiedereinführung der Todesstrafe
gegen Homosexuelle. Auch das kurz nach den Ereignissen ausgesprochene Bedauern
des Bischofs änderte nichts an der Situation. Huonder verkündete in seiner
Stellungnahme, dass seine getätigten Aussagen nicht so gemeint gewesen seien und
dass er keineswegs Menschen mit homosexueller Orientierung hätte herabsetzen
wollen; er sei in der Frage der Homosexualität ganz beim Katechismus der katholischen
Kirche. Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hielt sich indes mit Stellungnahmen zur
Person Huonder zurück und begründete ihr Schweigen damit, dass sie grundsätzlich
keine Äusserungen zu einzelnen Bischöfen vornehme. Sie betonte jedoch auch, dass sie
in Bezug auf Homosexuelle dem Katechismus verbunden sei. Markus Büchel, Präsident
der Schweizer Bischofskonferenz, hob in einem offenen Brief an die Gläubigen heraus,
dass das Wohl einer Person insbesondere mit deren verantwortungsvollem Umgang mit
der Sexualität einhergehe und dass diese als ein Gottesgeschenk anzunehmen sei. In
diesem Sinne müsse sich die Kirche bewusst ihren Defiziten im historisch bedingten
Umgang mit Homosexualität stellen. 
Wesentlich kritischer fielen die Aussagen anderer Würdenträger aus dem geistlichen
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Umfeld aus. So warf der Sprecher der Pfarrei-Initiative, Kapuziner Willi Anderau, dem
Bischof Versäumnisse in der adäquaten Interpretation der zitierten Ausschnitte vor. Die
fundamentalistische Art der Bibelzitation wäre einem Laien noch nachzusehen
gewesen, für einen studierten Theologen wie Bischof Huonder grenze diese Form der
Anwendung aber schon an einen Skandal. Abt Urban Federer betonte, dass jede Person
vor Gott die gleiche Würde habe. In diesem Sinne habe die aktuelle Debatte nichts mit
dem von ihm persönlich empfundenen und wahrgenommenen Christentum zu tun. Das
Problem hierbei liege in erster Linie an der Missdeutung der Vorzeichen; als Vertreter
der Kirche stehe für ihn das Für-etwas-Sein im Vordergrund und nicht etwa das
Dagegen-Sein, genau so, wie Gott auch für den Menschen alles gebe. Selbst Guiseppe
Gracia, der Mediensprecher des Bischofs, meldete sich zu Wort und bekundete, dass
sein Vorgesetzter mit solch gefährlichen Äusserungen eine Grenze überschritten habe.
Generalvikar Josef Annen und Synodalratspräsident Benno Schnüriger sahen sich sogar
genötigt, im Namen der Zürcher Katholiken ein Communiqué herauszugeben, in
welchem sie sich bei den Homosexuellen, aber auch bei allen anderen von diesem
Skandal betroffenen Personen entschuldigten. Sie distanzierten sich vom Bischof und
betonten, dass es die Frage nach dem Glauben im Gespräch mit der Vernunft zu suchen
gelte und hierzu gehöre in der heutigen Zeit eben auch die Wahrnehmung der Vielfalt in
Bezug auf das Familienleben.
Die Welle der Empörung manifestierte sich – wie bereits zu Beginn des Jahres 2015 im
Rahmen der Entlassungsbestrebungen gegen den Urner Pfarrer Wendelin Bucheli –  in
Rücktrittsaufforderungen aus der breiten Bevölkerung. Da die SBK aber keine
Aufsichtsfunktion innehabe, könne die  Abberufung von Bischof Huonder lediglich
durch den Papst persönlich vorgenommen werden. Bischof Huonder müsste jedoch
aufgrund des geltenden Kirchenrechts mit 75 Jahren, folglich bereits 2017, seinen
Rücktritt beim Papst einreichen, weshalb man davon ausgehe, dass der Vatikan die
Situation aussitzen werde. Dies könnte sich insofern bewähren, da Bischof Huonder
trotz aller Geschehnisse noch immer Rückendeckung erhält, beispielsweise von
Weihbischof Marian Eleganti oder der katholischen Volksbewegung "Pro Ecclesia".
Zudem hatte die Staatsanwaltschaft in Bezug auf die Pink-Cross-Anzeige vermelden
lassen, dass die Ermittlungen eingestellt würden; die getätigten Aussagen hätten keine
den Tatbestand erfüllende Eindringlichkeit. 32

2017 wurde in Zürich der Verein  «Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in
öffentlichen Institutionen» (QuaMS) gegründet, der eine muslimische Seelsorge im
Kanton anbieten soll. Die Trägerschaft setzt sich aus den Islamischen Organisationen in
Zürich (VIOZ) und dem Kanton Zürich zusammen. Unterstützt wurde der Verein von der
reformierten und der katholischen Kirche. Mit dem Projekt «Zürich-Kompetenz» schuf
die QuaMS ausserdem eine Weiterbildung für muslimische Betreuungspersonen,
welche es in der Schweiz so sonst nicht gebe, wie der Kanton Zürich auf seiner
Homepage schrieb. Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der
Universität Freiburg mit dieser Weiterbildung für angehende Seelsorgende betreut.

Nachdem das SEM 2018 aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten das
Pilotprojekt für eine muslimische Seelsorge in den Zürcher Bundesasylzentren trotz
positiver Ergebnisse eingestellt hatte, führte der Verein QuaMS das Angebot ab Sommer
2018 weiter. Neben den bisherigen Geldgebern wurde das Projekt von 2020 bis 2021
auch durch das fedpol im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Verhinderung und
Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus unterstützt. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2017
SARAH KUHN

Im Juli 2016 startete das SEM ein einjähriges Pilotprojekt für eine muslimische
Seelsorge in den Zürcher Bundesasylzentren. Das Projekt sei in enger Zusammenarbeit
mit den reformierten und katholischen Landeskirchen sowie mit dem Schweizerischen
Israelitischen Gemeindebund (SIG) erarbeitet worden, welche die Seelsorge bis anhin
angeboten hatten. Ziel des Projekts – welches von der Vereinigung der Islamischen
Organisationen in Zürich (VIOZ) umgesetzt werde – sei zu prüfen, welchen Nutzen eine
muslimische Seelsorge bringe und ob diese allenfalls in Zukunft flächendeckend in allen
Schweizer Bundesasylzentren angeboten werden könne. Insgesamt wurden für diese
Periode drei muslimische Seelsorgende durch das SEM angestellt – eine Frau und zwei
Männer –, wie das SEM in einer Medienmitteilung bekannt gab.
Im Oktober 2017 veröffentlichte das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft
(SZIG) der Universität Freiburg einen Evaluationsbericht über den Nutzen und die
Machbarkeit einer muslimischen Seelsorge in Bundesasylzentren. Das SZIG hatte das
Pilotprojekt über die gesamte Zeitspanne hinweg begleitet und untersuchte mit Daten
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über die Auslastung der Bundesasylzentren sowie mit Ergebnissen aus teilnehmender
Beobachtung und qualitativer Interviews, welche Auswirkungen der Einsatz der drei
Seelsorgenden hatte. 
Die Evaluation habe gezeigt, dass «die muslimische Seelsorge einen klaren Mehrwert für
die Asylsuchenden, das Asylzentrum sowie die Schweizer Gesellschaft» biete. Viele
Asylsuchende hätten den Wunsch, mit einer Person der eigenen Religion zu sprechen.
Weiter hätten die Seelsorgenden eine «Brückenfunktion» zwischen dem Herkunftsland
und der Schweizer Gesellschaft einnehmen können. Insbesondere der Abbau von
Vorurteilen und Missverständnissen sowie die Vermittlung eines Islams, welcher mit
einem säkularen Staat sowie einer pluralistischen Gesellschaft vereinbar sei, seien im
Zentrum gestanden. Damit und mit ihrer Vorbildfunktion hätten die Seelsorgenden
auch dabei helfen können, «extremistischen Auffassungen den Nährboden [zu]
entziehen». 
Das SZIG empfahl entsprechend, die muslimische Seelsorge schrittweise auf weitere
Bundesasylzentren schweizweit auszubauen. Dafür sei es einerseits zentral, dass
Seelsorgende beider Geschlechter eingesetzt würden, andererseits brauche es ein
spezifisches Weiterbildungsangebot für die künftigen Seelsorgenden. Es sei jedoch
unklar, wie das Projekt finanziert werden solle. Die christliche Seelsorge werde derzeitig
von den Landeskirchen finanziert, die muslimischen Organisationen hätten aber die
nötigen Mittel dafür nicht, auch wenn sie stark an einer muslimischen Seelsorge
interessiert seien.
Aufgrund der positiven Ergebnisse und der gleichzeitig unklaren finanziellen Lage
entschied das SEM im Februar 2018, das Pilotprojekt bis Ende Juni 2018 zu verlängern
und dann einzustellen. Da der Kanton Zürich die muslimische Seelsorge als ein
wichtiges Angebot erachtete, führte der Verein «Qualitätssicherung der Muslimischen
Seelsorge in öffentlichen Institutionen» (QuaMS) das Angebot von muslimischer
Seelsorge ab Sommer 2018 in zwei Zürcher Bundesasylzentren weiter. 34

Nach elf Amtsjahren kündete Benno Schnüriger, etwas früher als geplant, im Herbst
2017 seinen Rücktritt vom Amt des Synodalratspräsidenten der Zürcher Katholikinnen
und Katholiken an und ebnete damit einem historischen Entscheid den Weg: Zum
allerersten Mal wählte die Synode des Kantons Zürich im April 2018 eine Frau an die
Spitze der katholischen Exekutive. Das bisherige Synodalratsmitglied Franziska
Driessen-Reding würde also ab Juli 2018 das Amt der obersten Zürcher Katholikin
innehaben. Um der neuen Vorsteherin der Glaubensgemeinschaft etwas auf den Zahn
zu fühlen, lud die Luzerner Zeitung im Mai zu einem umfassenden Interview ein. Die
designierte Präsidentin nutzte diese Gelegenheit, um über Fragen zur römisch-
katholischen Kirche im Allgemeinen und zu ihrer Rolle und Funktion in und für die
Schweizer Gesellschaft zu sprechen. Dabei äusserte sie sich zu Themen wie der Rolle
der Frauen in der katholischen Kirche und der damit einhergehenden Entwicklung der
Frauenordination im Schatten der Männerdominanz, zum Verhältnis der Schweizer
Landeskirche zu Rom und ihrer persönlichen Haltung zu den Päpsten Franziskus und
Benedikt, zum Verhältnis zu Bischof Vitus Huonder und der Forderung nach einem
eigenständigen Bistum Zürich oder zur Akzeptanz verschiedener
Religionsgemeinschaften in der Schweiz und der Rolle der Kirche im Feld der
Flüchtlings- und Asylpolitik. Während das gesamte Interview zwar auch kritisch, aber im
Grossen und Ganzen sachlich geführt wurde, lösten die Antworten der Zürcherin zur
Flüchtlings- und Asylfrage im Nachgang des Interviews einen regelrechten Eklat aus. 
Gefragt, ob sich denn die Schweizer Asylpolitik mit den katholischen Werten decke und
die Katholiken dem persönlichen Beispiel Driessens folgen und Flüchtlinge aufnehmen
sollten, antwortete sie: «Wir Kirchen müssen uns in solchen Debatten einbringen. Zwar
werden wir kritisiert, die Kirche habe in der Politik nichts zu melden und solle getrennt
sein vom Staat. Aber wenn es um Menschenrechte geht, müssen wir laut werden [...].
Der Churer Weihbischof Peter Henrici sagte 2004, ein guter Christ könne nicht SVP
wählen. Ich glaube, ich könnte ihm recht geben. Es bereitet mir Mühe, wie man sich als
Teil einer Kirche sehen kann, wenn man deren wichtigsten Grundwert nicht achtet: für
den Nächsten da zu sein.»
Das sei anmassend und verletzend, polterte tags darauf Thomas Burgherr, Präsident der
Aargauer SVP, in der Aargauer Zeitung und forderte Driessen via Facebook zu einer
öffentlichen Entschuldigung auf. Die Kirche habe für alle Menschen und Meinungen
offen zu sein. Es sei ihm nicht wirklich klar geworden, ob «diese Frau» tatsächlich an
Gott glaube, sie klassifiziere zwar, wer ein guter Christ sei, zeige selbst aber kein klares
Bekenntnis zu Gott. Er selbst sehe absolut keinen Konflikt zwischen den christlichen
Werten und der SVP-Asylpolitik: Jene Flüchtlinge, die an Leib und Leben bedroht seien,
müsse man schützen. Was jedoch nicht gehe, seien die vielen Wirtschaftsflüchtlinge,
die lediglich das System missbrauchten. Auch die von Driessen angesprochene
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Anerkennung vom Islam und von orthodoxen Gemeinden unterstütze er nicht,
schliesslich seien wir ein «christliches Abendland und wollen das auch bleiben». Die
Aargauer Zeitung verwies darauf, dass Driessen betonte, sie wolle niemanden aus der
Kirche ausstossen, das Gastrecht aber verteidigen; sie sehe daher auch keinen Grund
für eine Entschuldigung. Nationalrätin Flückiger (svp, AG) kündigte in der Luzerner
Zeitung indes erste Konsequenzen an: Sie sei masslos enttäuscht über Frau Driessens
Aussage und habe bereits das Formular für den Kirchenaustritt heruntergeladen und
überlege sich nun, zu den Reformierten zu wechseln. Zwischenzeitlich erwarte sie eine
Entschuldigung und eine Stellungnahme des Bistums Basel. Roberto Martullo-Blocher,
Ehemann von Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), forderte gar den
Rücktritt der Synodalratspräsidentin und ermahnte sie, nicht zu vergessen, woher denn
die meisten Steuergelder für ihre Kantonalkirche kämen – «von den SVP-Leuten». Er
selbst war bereits im Januar aus der Kirche ausgetreten, da die Führung der
Kantonalkirche stets gegen den Bischof von Chur schiesse, um damit eine Abspaltung
vom Bistum zu provozieren. Der Bischof von Chur, Vitus Huonder, hingegen bedauerte
es sehr, dass der Eindruck entstanden sei, dass eine Bundesratspartei nicht wählbar
sei. Die katholische Kirche halte alle Parteien, die rechtsstaatliche Grundlagen
einhalten, für wählbar und bevormunde die Gläubigen politisch nicht. Dennoch
versäumte er es nicht, an den vorherrschenden Konflikt zwischen der römisch-
katholischen Kirche und den Kantonalkirchen zu erinnern: Die Zürcher Kantonalkirche
sei vom Staat geschaffen und somit kein Teil der römisch-katholischen Kirche; Driessen
repräsentiere daher nur sich selbst.
Rund zwei Wochen nach Erscheinen des Interviews nahm schliesslich auch der Bischof
von Basel, Felix Gmür, im Rahmen eines eigenen Interviews, mit dem Schwerpunkt
Asylpolitik, in der Solothurner Zeitung Stellung. Gefragt, ob ein Christ guten Gewissens
SVP wählen könne, fragte er lediglich: «Weshalb diese Frage? Die Kirche macht keine
Parteipolitik». Darauf hingewiesen, dass Frau Driessen dieser Ansicht sei, erwiderte er
lediglich, ob sie denn auch gesagt habe, warum sie dieser Meinung sei. Ansonsten sei
diese Aussage nur plakativ. Die Kirche schliesse Menschen mit unterschiedlichen
Ansichten nicht aus, man müsse mit diesen ins Gespräch kommen. In gewissen Punkten
gebe es sicherlich übereinstimmende Ansichten von Kirche und Parteiprogrammen, in
anderen wiederum könnten diese gänzlich divergierend sein; es sei aber nicht die
Aufgabe der Kirche, politisches Geschehen zu gestalten. Auf die Anmerkung, dass sich
zahlreiche Politiker oft auf die christlich-abendländischen Werte beziehen und ob das
denn nicht zu einer Instrumentalisierung der Kirche führe, erwiderte er, dass nicht die
Kirche selbst, sondern kirchliche Symbole instrumentalisiert würden, was ein gänzlich
falsches Mittel zur Abgrenzung sei. Christliche Identität zeige man am besten, in dem
man als Christ lebe, beispielsweise, indem man mehr Ausbildungsmöglichkeiten für
junge Asylbewerber anbiete: Das sei eine konkrete Hilfe am Nächsten, weil die Leute so
nicht mehr ausgegrenzt würden und von Fürsorge leben müssten. Auf die Anmerkung,
dass das jetzt aber schon politisch sei, antwortete er, dass die Kirche lediglich
Vorschläge mache und ansage, welchen Weg sie für gut befinde; was umgesetzt werde,
bestimme aber die Politik. 35

In der ersten Woche der Sommersession 2018 wurde die Motion Quadri (lega, TI) auch
vom Ständerat behandelt. Robert Cramer (gp, GE) wies in seiner Funktion als
Kommissionssprecher den Rat darauf hin, dass ein Kommissionsmitglied seit der
Veröffentlichung des Kommissionsberichtes im April offensichtlich eine
Positionsänderung vollzogen habe. Während sich die RK-SR in ihrem Bericht noch mit
10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung geschlossen für die Ablehnung der Motion
ausgesprochen hatte, beantragte nun Ständerat Minder (parteilos, SH) – er hatte sich
zuvor noch der Stimme enthalten – mittels eines Einzelantrags die Annahme derselben.
Als Antrieb des Meinungswechsels führte Minder die jüngst erteilte Baubewilligung zum
Bau der Aksa-Moschee in seinem Heimatkanton Schaffhausen an, welche von ihm selbst
auch als neustes «Sorgenkind» im Rahmen dieses Vorstosses betitelt wurde. Die
Kantonsbevölkerung habe ob diesem Grossprojekt grosse Bedenken und es herrsche
eine weitläufige Aufregung, nicht nur aufgrund der Bedenken hinsichtlich einer
zunehmenden Islamisierung, sondern auch weil sich vermehrt die Frage nach der
Finanzierung des Projektes aufdränge – folglich die gleiche Frage, wie sie von der
angeführten Motion aufgegriffen werde. Die Diskrepanz zwischen den von der
Bauherrschaft angegebenen und von externen Bauexperten geschätzten Kosten sei
dermassen frappant, dass sich der Vorstand des Türkisch-Islamischen Vereins genötigt
gesehen habe, einen öffentlichen Informationsanlass zu veranstalten, um der sowohl
medial als auch in der Bevölkerung geschürten Debatte Einhalt zu gebieten. Laut Minder
seien Grossmoscheen in der Schweiz definitiv ein heikles Thema, nicht zuletzt auch seit
der Schliessung der An-Nur-Moschee in Winterthur. Zudem zeige der Umstand, dass
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die Motion von einem Tessiner Volksvertreter eingereicht wurde, dass sich das Problem
mittlerweile auf mehrere Kantone ausgeweitet habe. Wenn man die Bedenken der
Bevölkerung nicht ernst nehme, sei es lediglich noch eine Frage der Zeit, bis diese eine
entsprechende Volksinitiative lancieren werde. Diese würde dann entweder
Grossmoscheen gänzlich verbieten oder die Forderung der vorliegenden Motion eines
Verbots der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel aufgreifen. Daher bat
Minder den Ständerat, es dem Nationalrat gleichzutun und die Motion anzunehmen.
Der Ständerat kam dieser Bitte aber nicht nach und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 7
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Offensichtlich hatten die abschliessenden Worte von
Bundesrätin Sommaruga zu diesem Thema eine grössere Überzeugungskraft als jene von
Ständerat Minder. Mit dem Verweis, dass sie mit dem genannten Projekt in
Schaffhausen nicht vertraut sei und entsprechend keine Stellung dazu nehmen könne,
bat sie Ständerat Minder, dennoch eine klare Trennlinie zwischen dem Bau einer
Moschee und den Überlegungen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung zu
ziehen. Wenn jeder Moscheebau mit dem Generalverdacht der Terrorismusfinanzierung
einhergehe, sei dies weder ein Dienst an den hiesigen Behörden, die sich effektiv mit
dieser Problematik auseinandersetzten, noch ermögliche dies der muslimischen
Gemeinschaft, ihre Gebetskultur in der Schweiz zu pflegen. Mit dem Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus seien genau solche Fragen mit Nachdruck diskutiert worden und man
habe sich über die verschiedenen Staatsebenen auf 26 Massnahmen mit
entsprechenden Zuständigkeiten geeinigt, deren Umsetzung nun vom
Sicherheitsverbund Schweiz in Angriff genommen werde. Die Bundesrätin erläuterte
dem Plenum, dass sie am Vorabend der Debatte an einer Diplomübergabe im Rahmen
einer Weiterbildung für religiöse Betreuungspersonen an der Universität Bern
teilgenommen habe und dort auf einen regen Austausch zwischen verschiedenen
Religionsgruppen gestossen sei. Dies zeige ihr auf, wie man religiöse Betreuung in
gewünschter Weise sicherstellen könne: interreligiös und in gegenseitigem Respekt vor
den unterschiedlichen Religionen. Es gelte folglich, solche Bestrebungen zu
unterstützen; und nicht etwa eine Motion, die einfach generell etwas sage und damit
ganze Religionsgemeinschaften unter Generalverdacht stelle. 36

Archive, Bibliotheken, Museen

Der Entscheid des Bundesrates, den Erweiterungsbau aus dem laufenden Finanzplan zu
streichen und vorerst nur die Sanierungsarbeiten am bestehenden Bau auszuführen,
stiess bei Stadt und Kanton Zürich auf Unverständnis. Die beiden Zürcher Vertreter im
Ständerat, Spoerry (fdp) und Hofmann (svp) erklärten ihre Bereitschaft, sich dafür
einzusetzen, dass dieser Entscheid noch einmal überdacht wird. Die WBK des
Nationalrates möchte ebenfalls verhindern, dass sich der Neubau verzögert. Als Ausweg
aus dem Engpass regte sie eine teilweise private Finanzierung mit Staatsgarantie an. Im
Ständerat kam es ausgehend von einer Interpellation Spoerry zu einer kurzen
Landesmuseums-Debatte. Bundesrätin Dreifuss erklärte, der Bundesrat erachte die
Sanierung und den Neubau als gleichwertige Anliegen, müsse das Projekt jedoch aus
finanziellen Gründen etappieren. 37

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 18.09.2002
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Film

Neben dem BAK und der SRG mit ihrem „pacte de l’audiovisuel“ zählen auch die
Kantone zu wichtigen Akteuren in der Filmförderung. Letztere engagieren sich jedoch
nicht überall in gleichem Masse. Während in der Westschweiz durch die im 2011
gegründete kantonsübergreifende Organisation „Cinéforom“ beträchtliche Mittel für
die überregionale Filmförderung zur Verfügung stehen, verfügt in der Deutschschweiz
nur der Kanton Zürich mit seiner Filmstiftung über ähnlich hohe Fördergelder für Filme
mit Bezug zum eigenen Kanton. Eine überregionale Zusammenarbeit in der
Deutschschweiz stand bis anhin nicht zur Debatte. Am Filmfestival in Locarno rief der
Branchenverband GARP (Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten) zum Widerstand
gegen den Deutschschweizer Kantönligeist in der Filmförderung auf und versammelte
35 National- und Ständeräte sowie kantonale Politiker und Filmschaffende zur
Diskussion über die vorherrschende Situation. 38
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Sprachen

Die interkantonale Konferenz der Erziehungsdirektoren der Westschweiz und des
Tessins zeigten sich beunruhigt darüber, dass sich die Deutschschweiz immer offener
dafür zeige, Englisch statt Französisch als erste Fremdsprache zu unterrichten. Sie
verlangte deshalb eine Debatte über eine einheitliche Politik und forderte, dass die
Kantone die in den siebziger Jahren beschlossene Regelung wieder vermehrt beachten,
wonach die erste Fremdsprache eine Landessprache sein muss. Ihre Besorgnis erhielt
neue Nahrung durch den Entscheid des Erziehungsrates des Kantons Zürich, das Fach
Englisch zumindest probeweise als obligatorischen Unterricht an der
Volksschuloberstufe sowie an den unteren Klassen der Langzeitgymnasien einzuführen.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz appellierte an die Kantone, bis zum Vorliegen eines
nationalen Fremdsprachenkonzepts, welches für Sommer 1998 in Aussicht gestellt
wurde, alle diesbezüglichen Entscheidungen auszusetzen. 39

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.12.1997
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich startete einen Pilotversuch mit Frühenglisch und Informatik ab der
1. Klasse der Primarschule. Die Erziehungsdirektion begründete dies mit der
Globalisierung von Wirtschaft und Kommunikation und den daraus resultierenden
erhöhten Ansprüchen in diesen Bereichen. In der Romandie wurde der Schritt hingegen
mit Entrüstung aufgenommen. Die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur hielt einstimmig fest, aus staatspolitischen Gründen sollte die erste
Fremdsprache eine Landessprache sein; unbestritten war, dass dem Englischen ein
angemessener Platz eingeräumt werden muss. Der Bundesrat, der auf einen Rekurs
gegen das Zürcher Pilotprojekt nicht eintrat, nahm die Angelegenheit gelassener und
ermahnte die Zürcher Behörden lediglich, darüber zu wachen, dass der
Französischunterricht ab der 5. Klasse beibehalten und im gesamten Lehrplan die ihm
zukommende Bedeutung erfahre. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1998
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte eine Expertengruppe im Auftrag der kantonalen
Erziehungsdirektorenkonferenz eine Empfehlung zum Fremdsprachenunterricht
erarbeitet. Danach sollten alle Schüler während der obligatorischen Schulzeit zwei
Fremdsprachen erlernen, wobei der Kombination einer Landessprache mit Englisch die
grössten Chancen eingeräumt wurden. Der Kanton Graubünden zog – nach dem
Vorreiter Zürich, der die ganze Diskussion ins Rollen gebracht hatte – als erster die
Konsequenzen aus dieser Empfehlung. Ab 2002 wird Italienisch oder Romanisch erste
und Englisch zweite Fremdsprache an der Bündner Volksschule sein; Französisch wird
nur noch fakultativ angeboten. 41

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.09.1999
MARIANNE BENTELI

Die 1998 vom Zürcher Regierungsrat initiierte Diskussion um Englisch als erste in der
Schule unterrichtete Fremdsprache hielt weiter an. Ende August sprach sich die
kantonale Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) für den Beginn des
Fremdsprachenunterrichts in der 3. Primarklasse aus, allerdings ohne sich darauf
festzulegen, ob dies eine Landessprache oder Englisch sein soll; gleichzeitig empfahl
sie, den Unterricht in einer zweiten Fremdsprache in der 5. Klasse aufzunehmen. Der
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) unterstützte die
Dreisprachigkeit als Bildungsziel der Volksschule, verlangte aber von den Kantonen ein
koordiniertes Vorgehen. Obgleich die EDK für November einen definitiven Entscheid in
Aussicht stellte, bekräftigte der Regierungsrat des Kantons Zürich Mitte September
erneut seinen Willen, in nächster Zukunft Englisch ab dem 3. Schuljahr als erste
Fremdsprache einzuführen, unabhängig von allfälligen Empfehlungen der EDK;
begründet wurde dieses erneute Vorpreschen, das weniger im Grundsatz als vielmehr
wegen des Zeitpunkts der Ankündigung nicht nur in der Romandie ziemlichen Unmut
auslöste, mit der alleinigen Kantonshoheit in Schulfragen. 

Appenzell-Innerrhoden war bereits im März aktiv geworden und hatte beschlossen, ab
Sommer 2001 in allen 3. bis 6. Primarklassen den obligatorischen Englischunterricht
unter gleichzeitiger Abschaffung des Frühfranzösisch einzuführen. Einen, wenn auch
etwas anders gelagerten Entscheid zugunsten des Englischen fällte auch der Kanton
Graubünden, der 1997 eine zweite Kantonssprache als erste Fremdsprache bestimmt
hatte; er beschloss nun, ab der 7. Klasse Englisch als obligatorische zweite
Fremdsprache in den Lehrplan aufzunehmen; Französisch wird nur noch fakultativ
angeboten. An ihrer Jahresversammlung von Anfang November setzte die
Erziehungsdirektorenkonferenz ihren Entscheid allerdings erneut aus. Unbestritten
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war, dass der Fremdsprachenunterricht an den Volksschulen zügig ausgebaut werden
soll; 13 Mitglieder sprachen sich für den Start mit einer Landessprache aus, 12 wollten
diesen Entscheid den Kantonen überlassen. Für den Beginn mit einer Landessprache
votierten sämtliche lateinischen und zweisprachigen Kantone sowie SO, BL und SG. BS
enthielt sich der Stimme. Obgleich die EDK ihre Mitglieder bat, vorerst allfällige
Umsetzungsmassnahmen lediglich auf Versuchsbasis zu treffen, erklärten die
Bildungsdirektoren der Zentralschweiz kurz vor Jahresende, sie wollten Frühenglisch
wenn möglich bereits ab 2004 einführen. 42

Die neue Maturitätsanerkennungsverordnung schafft die Möglichkeit, eine
zweisprachige Maturitätsprüfung ablegen zu können. Hauptbedingung ist, dass
(zusätzlich zum regulären Sprachenunterricht) mindestens 600 Stunden in der
Fremdsprache unterrichtet werden, wovon wenigstens ein naturwissenschaftliches
Fach. Ursprünglich war dafür eine zweite Landessprache vorgesehen, die Kantone
erreichten aber beim Bund, dass auch Englisch zugelassen wurde. Ab dem Schuljahr
2001/2002 starteten in den Kantonen Zürich, Basel-Land, Luzern und Neuenburg erste
Pilotversuche mit Englisch. 43

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.10.2001
MARIANNE BENTELI

Ende Januar wurden die Pläne der St. Galler Regierung bekannt, im Rahmen der
kantonalen Sparmassnahmen Italienisch angesichts der schwachen Nachfrage als
Schwerpunktfach aus dem gymnasialen Curriculum zu streichen. Die Empörung über
den angekündigten Schritt war sowohl im Kanton St. Gallen als auch im Tessin gross. Die
Gegner der Pläne, die deren Rechtmässigkeit hinterfragten, gelangten mit einer Petition
an den St. Galler Kantonsrat, die Tessiner Regierung an den Bundesrat. Der öffentliche
Druck zeigte Wirkung, das Kantonsparlament stellte sich hinter das Italienische als
gymnasiales Schwerpunktfach. Der Kanton Obwalden hingegen hielt bis Ende des
Berichtsjahrs an seinen Plänen fest, Italienisch an der Kantonsschule als
Schwerpunktfach aufzuheben. Unklar war, ob das Italienische künftig gemäss
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) Grundlagen- und damit Maturitätsfach bleiben
muss, oder ob auch eine Herabstufung zum Freifach gesetzlich möglich wäre. 44

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Für viel Gesprächsstoff sorgte die Diskussion um die Förderung der lateinischen
Sprachen in der Schweiz. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme zur Situation der
italienischen Sprache als Maturitätsfach kam die Schweizerische Maturitätskommission
(SMK) zum Schluss, dass Italienisch zwar in den meisten Kantonen angeboten werde,
durchschnittlich aber nur 13 Prozent der Schüler Italienisch als Grundlagen-, Frei- oder
Schwerpunktfach besuchen. Ebenfalls kritisch diskutiert wurde der Entscheid der
Zürcher Regierung, Mathematik auf Kosten des Französisch stärker zu gewichten sowie
der Entscheid der Obwaldner Behörden, Italienisch aus dem gymnasialen Lehrplan zu
streichen. 45

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.03.2012
MÄDER PETRA

Im September versammelten sich Lehrpersonen in Lugano zur ersten Tagung der
Italienischlehrer. Sie befassten sich mit neuen Konzepten und Ideen zur Förderung der
dritten Landessprache und bauten dabei auf den im Vorjahr unternommenen
Bestrebungen zur Verbesserung des Stellenwerts der italienischen Sprache in der
Schweiz auf. Der Kongress entstand unter anderem aufgrund der an den Gymnasien der
Kantone St. Gallen und Obwalden geführten Diskussionen zur Abschaffung des
Italienischen als Haupt- oder Schwerpunktfach. Die Streichung dieses Angebotes hatte
sich allerdings nur in Obwalden durchgesetzt. Der Verband der Schweizer
Italienischlehrer präsentierte an der Tagung die Forderung nach einem Sonderstatus
des Italienischen an Schweizer Gymnasien: Jede Kantonsschule müsse den Unterricht in
dieser lateinischen Sprache als Maturafach anbieten. Zur verstärkten Sensibilisierung
schlug der Verband weitere Massnahmen wie eine Italo-Tessiner Woche an
Deutschschweizer Schulen, Schüleraustauschprogramme und Weiterbildungskurse für
die Lehrerschaft vor. 46

ANDERES
DATUM: 05.09.2013
MARLÈNE GERBER
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Der Sprachunterricht nahm auch aus Anlass einer zum 50. Jahrestag des Schweizer
Beitritts zum Europarat organisierten Tagung über die Minderheitensprachen einen
zentralen Stellenwert ein. Über 20 nationale und internationale Experten versammelten
sich am 9. Dezember im Berner Rathaus zum Austausch über die bedeutenden
internationalen Übereinkommen – namentlich dem Rahmenabkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten sowie der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitssprachen – und über die Rechtslage in der Schweiz. In der zweiten
Tageshälfte diskutierten Fachleute über die aktuelle und zukünftige Ausgestaltung des
Schulunterrichts von Minderheitssprachen, wobei unter anderem sowohl Vertreter des
Kantons Tessin wie auch Obwaldens, wo im letzteren Fall das Hauptfach Italienisch im
Gymnasium aufgrund mangelnder Nachfrage kürzlich abgeschafft wurde, zu Wort
kamen. In seiner viersprachigen Rede betonte Bundesrat Berset (sp) die Bedeutung der
Mehrsprachigkeit zur Bewahrung der kulturellen Identitäten in der Schweiz, wobei er
politische Einflussmöglichkeiten zum einen durch das neue Sprachgesetz, zum anderen
aber auch durch die Ausgestaltung des Sprachenunterrichts an Schulen gegeben sah.
Über die Tagung wurde mit vereinzelten Ausnahmen im Westschweizer und
rätoromanischen Raum ausschliesslich in den italienischsprachigen Medien berichtet. 47

ANDERES
DATUM: 21.11.2013
MARLÈNE GERBER

Über die Bedeutung von Mundart wurde auch 2013 rege diskutiert. Mit einer Vielzahl
kantonaler Initiativen aus rechtskonservativen Kreisen mauserte sich ein ursprünglich
pädagogisches Anliegen zu einer politischen Wertediskussion um Identität und Heimat.
So lehnte etwa die Stimmbevölkerung in den Kantonen Glarus und Luzern zwei SVP-
Anliegen ab, die den Kindergartenunterricht ausschliesslich in Dialektsprache abhalten
wollten, und sprach sich damit im Gegensatz zu den Zürcher Stimmberechtigten, die
2011 ein ähnliches Anliegen gutgeheissen hatten, für eine gleichwertige Behandlung von
Dialekt und Hochdeutsch im Vorschulalter aus. Während eine weitere Initiative dieser
Art im Kanton Solothurn im Sammelstadium scheiterte, steht eine Volksabstimmung zur
SD-Initiative „Ja zur Mundart im Kindergarten“ im Kanton Aargau noch aus. Mitte Jahr
lancierte das Forum Helveticum ein Projekt zur Verbesserung der sprachkulturellen
Verständigung. An einem ersten Treffen kamen Vertreter von Bildungsinstitutionen,
Lehrerverbänden, Erziehungsdirektionen und der SRG zu Wort. Als angebracht
empfanden die Teilnehmenden unter anderem eine verstärkte Aufklärungsarbeit in der
lateinischen Schweiz zur Bedeutung der Mundart, da der geläufige Gebrauch der
Dialektsprache dort nicht nur im wortwörtlichen Sinne auf Unverständnis stosse.
Gleichzeitig soll in der Deutschschweiz die Funktion des Hochdeutschen als Instrument
der nationalen Kohäsion betont werden. 48

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2013
MARLÈNE GERBER

"Rüebli-Votum schwächt den Bildungsraum", titelte die Basellandschaftliche Zeitung
nach Annahme der Mundart-Initiative im Kanton Aargau und sah eine weitere Hürde
für die allfällige Schaffung eines gemeinsamen Nordwestschweizer Bildungsraumes. Im
Gegensatz zu den Kantonen Glarus und Luzern, deren Stimmbevölkerung ähnliche
Anliegen im Vorjahr versenkt hatten, sprachen sich die Aargauerinnen und Aargauer am
18. Mai 2014 für eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten aus, die Mundart als
grundsätzliche Unterrichtssprache im Kindergarten festlegt. Der Kanton Aargau reiht
sich somit hinter Zürich als zweiter Gliedstaat ein, der das Hochdeutsch gänzlich aus
dem Kindergartenalltag verbannt. Für eine gleichwertige Behandlung von Schweizer-
und Hochdeutsch hatte sich 2011 der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Nationalrat
Romano (cvp, TI) äusserte aufgrund des Aargauer Stimmentscheids die provozierenden
Fragen, ob es einer Verfassungsänderung bedürfe, damit Mundart anstelle des
Hochdeutschen den Status einer Landessprache erhalten könne und ob die
lateinischsprachigen Schulen in Zukunft Mundart unterrichten müssten, um den
nationalen Zusammenhalt zu sichern. Bundesrat Berset sah in beiderlei Hinsicht keinen
Handlungsbedarf. Erfolgreich war die Unterschriftensammlung der SVP des Kantons
Zug, die im September eine weitere kantonale Mundart-Initiative bei den Behörden
deponierte. 49

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.05.2014
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen eines Nationalfondsprojekts haben sich die Schweizer Linguisten Beat
Siebenhaar (Universität Leipzig) und Adrian Leemann (Cambridge University) in einer
europaweit einzigartigen Dialekt-Studie der unterschiedlichen Schweizer Dialekte
angenommen. Hierbei wurden Tonhöhe, Intonation und Sprechgeschwindigkeit des
Berner, Walliser, Bündner und Zürcher Dialekts miteinander verglichen. Die Ergebnisse
der Studie besagen, dass die Walliser die absoluten Schnellsprecher der Nation sind.
Verglichen mit den anderen Dialekten weisen sie in Bezug auf Lautaussprache,

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.08.2015
MELIKE GÖKCE
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Wortsilben, Wort- und Satzendendehnung sowie Phrasenlänge wesentlich kürzere
Messwerte auf. Die Berner hingegen bilden in all diesen Messdimensionen (bis auf die
Phrasenlänge) das Schlusslicht. Während sich noch in den 1990er-Jahren der Berner
Dialekt bei Volksbefragungen – aufgrund ebendieser Gemächlichkeit und des ganz
eigenen Redestils – als einer der beliebtesten Schweizer Dialekte etablieren konnte,
ergab eine neuere Studie von Adrian Leemann, dass sich mittlerweile der, oft als
arrogant wahrgenommene, Zürcher Dialekt zum Beliebtesten gemausert hat. In diversen
Bereichen sei der Zürcher Dialekt mit grosser Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und
Respekt verbunden. 50

Fahrende

So wie im Vorjahr Diskussionen und Demonstrationen den Mangel an Stand- und
Durchgangsplätzen für Fahrende im Kanton Bern verdeutlichten, wies auch ein
abschlägiger Entscheid eines Gemeindeparlaments im Kanton St. Gallen 2015 auf
ebendiese Problematik hin. Anlass zu Missstimmungen bot ein negativer Entscheid des
Gossauer Stadtparlaments zur Schaffung eines neuen Durchgangsplatzes im
Industriegebiet von Gossau – dies nach jahrelanger Vorarbeit und nachdem alle
Einsprachen gegen das Vorhaben abgewiesen worden waren. Ausschlaggebend für den
abschlägigen Entscheid waren Sicherheitsbedenken aufgrund von
Immissionsbelastungen und Hochspannungsleitungen in unmittelbarer Nähe sowie
Vorbehalte gegenüber einer vom Nutzungsplan abweichenden Nutzung, womit das
wirtschaftliche Potential des Areals nicht mehr ausgeschöpft werden könne. Nach dem
vorjährigen Urnenentscheid in Thal ist dies bereits der zweite geplante Durchgangsplatz
in St. Gallen, der nicht realisiert werden kann. Kanton, Stadtrat und die Fahrenden
selber hatten die Realisierung des Durchgangsplatzes in Gossau befürwortet.
Ebenfalls zu reden gaben (nicht vorhandene) Stellplätze in den Kantonen Waadt,
Thurgau und Zürich: Nach der Besetzung eines Areals in Yverdon stellten die Behörden
den Fahrenden einen provisorischen Platz im Norden von Lausanne zur Verfügung,
wogegen sich eine Gruppe von Jenischen durch Niederlassung auf einem Platz der
Hotelfachschule in Lausanne jedoch erfolgreich wehrte; der nahe an der
Kantonsstrasse liegende und von den Behörden vorgeschlagene Platz in Chalet-à-Gobet
sei für Kinder zu gefährlich. Ab Mai 2015 besetzten Fahrende das ehemalige Hardturm-
Areal in der Stadt Zürich und machten dadurch und mit einem „Tag der offenen Tür“ auf
den Mangel an Stellplätzen aufmerksam. Auch hier fanden die Behörden eine
provisorische Lösung mit einem Durchgangsplatz für Schweizer Fahrende beim Bahnhof
Altstetten. Im Kanton Thurgau besteht indes dringender Sanierungsbedarf bei drei
Durchgangsplätzen, weswegen die Bewegung Schweizer Fahrender Anfang 2015 den
Kontakt mit den Behörden suchte. Für Schlagzeilen im Kanton sorgten ausländische
Fahrende, die in verschiedenen Thurgauer Gemeinden Abfälle und Kot hinterliessen,
was Hasstiraden auf Facebook provozierte. Der Präsident der Bewegung Schweizer
Reisender, Mike Gerzner, empörte sich über das Verhalten weniger Durchreisender, das
dem Ansehen der Fahrenden als Ganzes schade. 51

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2015
MARLÈNE GERBER

Aufgrund Verletzung der öffentlichen Ordnung durch ausländische Fahrende, wie dies
etwa im Sommer 2015 im Kanton Thurgau der Fall war, erarbeitete der Kanton in
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Polizei und dem Bauernverband im Jahr 2016 einen
„Knigge für Fahrende“ (TZ). Dabei wurde ein Mustervertrag erarbeitet, der
Landbesitzern als Hilfestellung dienen und die Durchreisenden an die Eckwerte der
öffentlichen Ordnung erinnern soll. Ähnliche Bestrebungen existieren bereits in den
Kantonen Aargau und Zürich.
Auch der Kanton Freiburg erliess im selben Jahr eine Direktive für Durchreisende. Dazu
gezwungen sah sich der Kanton aufgrund des starken Anstiegs an Durchreisenden, was
potentiell auch zu mehr Problemen führen könne. Die Verantwortlichen betonten
jedoch, dass es keine Probleme mit den Schweizer Jenischen gebe und ihr Bedürfnis
zur Schaffung eines zusätzlichen Standplatzes anerkannt werde. Verschiedenenorts
distanzierten sich 2016 Schweizer Fahrende von der durch ausländische Fahrende
verursachten Störung der öffentlichen Ordnung und plädierten für den Abbau von
Vorurteilen gegenüber ihren Gruppen. 52

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2016
MARLÈNE GERBER

1) TA, 6.9. und 8.10.93; NZZ, 18.9., 21.10. und 8.12.93.
2) Presse vom 7.5.94; Bund, 25.5.94; SGT, 22.7.94 und BZ, 23.8.94. 
3) TA, 11.2., 29.3., 19.5. und 15.9.; LNN, 30.8., 3.9. und 13.9.94; Presse vom 26.9.94; Bund, 9.3., 17.6., 23.9. und 26.10.94.
4) TA, 9.1.97; BaZ, 27.2.97; NZZ, 9.4.97; BüZ, 14.4.97; Presse vom 4.7.97; Bund, 7.7.97.6
5) Presse vom 8.3.99.
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6) SGT, 7.10. und 10.10.00.
7) Presse vom 7.2.01; TA, 8.2.01; NZZ, 31.3.01; Presse vom 5.4.01; SGT, 7.4., 23.5., 30.5., 12.7. und 25.10.01.
8) SGT, 23.2.02; TA, 11.4. und 6.11.02; NZZ, 3.9. und 5.11.02; Presse vom 6.9.02
9) TA, 31.10.03
10) NZZ, 22.2., 6.5., 9.7. und 11.1.03; SGT, 25.2., 22.3. und 18.11.03; Presse vom 21.11.03; Schweizer, Hailbronner, Burmeister
(2002). Der Anspruch von St. Gallen auf Rückerstattung seiner Kulturgüter aus Zürich. Rechtsgutachten.
11) NZZ, 4.6.04
12) NZZ, 24.8. und 2.9.04
13) NZZ, 3.4., 6.5., 8.5.,11.5., 27.8., 10.9., 14.9.,13.5., 13.11., 17.11. und 21.12.04; Presse vom 27.9.04
14) Presse vom 8.7.05; NLZ, 22.11.05
15) Presse vom 28.4.06; NZZ, 25.11.06
16) NZZ, 10.2., 9.3., 23.5. und 18.6.09; NLZ, 7.3., 12.3., 25.3., 18.6. und 1.10.09; AZ, 21.3.09.
17) Beschluss Nr. 547/2011 (Schwyz); Protokoll Kantonsrat Schwyz vom 14.9.11: BU, 10.6.11; NZZ, 14.9.11; NLZ, 15.-17.9.11.
18) BfS - Kulturfinanzierung durch die öffentliche Hand; Lit. Valär; TA, 19.4.14
19) Lit. EDI (2014); Medienmitteilung BR, BAK und EDI vom 28.5.14; TA, 19.7.14; NZZ, 22.9.14
20) Aktualisierte Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz; Medienmitteilung BAK vom 10.7.17
21) Presse vom 19.11., 3.12. und 5.12.92.
22) NZZ, 20.1., 21.1., 26.1., 12.3., 23.4., 4.5. und 13.7.93; TA, 24.8., 26.8. und 18.9.93.
23) NZZ, 2.3., 11.3., 30.3., 1.7. und 20.8.94; BaZ, 22.3.94. 
24) NZZ, 16.2., 22.3., 25.3., 16.5., 31.5., 9.6., 3.7., 12.7., 19.8., 25.8., 2.9.-21.9., 30.9.,7.10. und 20.10.95.; Presse vom 25.9.95
25) Presse vom 8.5.99; NLZ, 15.9.99; TA, 24.9.99; Bund, 10. und 12.11.99
26) Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht (2000) Darstellung auf S. 120-124; TA, 24.6.00; LT, 1.7.00; Presse vom
16.12.00.
27) NZZ, 29.6.01; NZZ, 11.1.01; Bund, 3.7.01
28) NZZ und TA, 14.1., 28.1., 1.4., 22.10., 23.10., 30.10. und 1.12.03; Bund, 24.11.03
29) BBl, 2010, 3437 ff.; NZZ und BaZ, 30.11.09; Express, TG und 24h, 2.12.09 (Demonstrationen); Presse vom 1.-3.12.09; SZ,
11.12.09 (Reaktionen aus dem Ausland).
30) NZZ, 11.5.13; NWZ, 28.6. und 24.12.13; TA, 17.8.13; SoS, 22.10.13.
31) Abstimmungsbüchlein ZH; SGR, 6.1., 7.1., 10.1.14; NZZ, TA, 14.1.14; SGR, 16.1.14; TA, 4.2.14; SGL, 10.2.14; NZZ, 4.3.14; NZZ, TA,
28.3.14; NZZ, 16.4., 26.4.14; TA, 9.5.14; NZZ, TA, 19.5.14
32) TA, 3.8.15; NZZ, 4.8.15; TA, 6.8., 8.8.15; SoZ, 9.8.15; LT, 10.8.15; AZ, NZZ, 11.8.15; NZZ, 12.8.15; NZZ, SGT, TA, 14.8.15; TA,
17.8.15; NZZ, TA, 18.8.15; NZZ, 19.8.15; TA, 20.8., 2.9.15; NZZ, 4.9.15; LT, 11.9.15; NZZ, 10.10.15
33) Faktenblatt Muslimische Seelsorge in öffentlichen Institutionen; Faktenblatt Zürich-Kompetenz
34) Bericht des SZIG vom 7.10.17; Medienmitteilung des SEM vom 16.2.18; Medienmitteilung des SEM vom 4.7.16
35) AZ, 13.4.18; NZZ, 14.4.18; AZ, LZ, SGT, 7.5.18; AZ, 8.5.18; AZ, LZ, 9.5.18; SZ, 19.5.18
36) AB SR, 2018, S. 309 ff.; BaZ, CdT, 30.5.18
37) AB SR, 2002, S. 655 ff.; NZZ, 26.8., 27.8., 10.9., 13.9., 14.9., 18.9. und 1.11.02
38) NZZ, 26.1.13; BZ, 17.7.13; AZ, 9.8.13.
39) Grin, F. / Sfreddo, C. ; SGT, 25.6.97; NZZ, 13.2., 11.10. und 17.12.97; TA, 31.10.97; 24 Heures, 12.11., 13.11. und 27.11.97; NQ,
20.11. und 17.12.97; Bund, 24.12.97; BaZ, 27.10.97
40) QJ, 26.1. und 27.1.98; NLZ, 7.2.98; Bund, 31.10.98 (BR); NZZ, 6.3. und 24.10.98 (Kommission); SGT, 18.4.98; TA, 7.9. und
19.11.98.
41) BüZ, 3.4. und 10.9.99
42) Presse vom 1.9., 15.9, 16.9, 22.9., 23.9 und 4.11.00; NZZ, 5.7.00; TA, 5.2. und 12.2.00; SGT, 14.9.00; NZZ, 27.9. und 6.10.00;
NLZ, 22.12.00
43) NZZ, 4.1., 11.1. und 20.3.01; LT, 17.1.01; BaZ, 4.10.01
44) CdT, 19.1., 29.1., 1.2., 2.2., 4.2., 8.2., 11.2., 16.2., 18.10., 2.11., 18.11. und 24.11.11; NZZ, 4.2., 26.10. und 20.12.11; SoS, 15.2.11;
NLZ, 23.11.11.
45) NZZ, 21.3., 11.4. und 31.7.12.
46) NZZ, 6.9.13; SMK (2013). Förderung des Italienischunterrichts
47) Medienmitteilung BAK vom 21.11. und 9.12.13; CdT, 9.12. und 10.12.13
48) LZ, 4.1. und 23.9.13; SOGL, 6.5.13; NZZ, 25.6.13
49) LZ Online, 17.9.14; BLZ, 21.5.14; SO, 8.6.14; NZZ, 29.7.14
50) SZ, 21.2.15; SoZ, 23.8.15; SoZ, 30.8.15
51) LT, NZZ, 12.5.15; SGT, 18.5.15; NZZ, 19.5., 22.5.15; SGT, 24.6.15; AZ, NZZ, 7.7.15; SGT, 18.8., 25.8., 28.8., 31.8., 2.9.15; SGT,
3.9.15
52) Lib, 23.4.16; TZ, 18.6.16; NZZ, 25.8.16; TA, 20.9.16; SGT, 19.10.16
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